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MORBI-RSA 2010 
BEDEUTUNGSZUWACHS FÜR ARZNEIMITTEL 
Pünktlich zum 30. September 2009 gab das Bundesversicherungsamt 
(BVA) die Festlegungen zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA für das 
Ausgleichsjahr 2010 bekannt. Trotz zwischenzeitlichem Regierungs-
wechsel bleibt die Grundstruktur des Morbi-RSA vorerst erhalten. Dies 
bedeutet, dass insbesondere der Krankheitskatalog aus 80 zuschlags-
fähigen Krankheiten bis zu einer grundlegenden Prüfung in 2010 unver-
ändert bleibt. Lediglich bei der Systematik der Diagnose- und Morbidi-
tätsgruppen sowie bei der Ausgestaltung der Aufgreifkriterien gab es 
gewisse Anpassungen, die für die pharmazeutische Industrie im Ergeb-
nis nicht unbedeutend sind. 

Für die Arzneimittelvalidierung im Rahmen des Morbi-RSA ergeben sich 
im Ausgleichsjahr 2010 konkret folgende Änderungen: 

1. Zeitlich enger Zusammenhang der Krankheitsnachweise: 
Arzneimittelverordnung quartalsgleich mit Diagnosestellung 

2. Bedeutungszuwachs der Arzneimittelvalidierung:  
Arzneimittelvalidierung kann M2Q-Prüfung ersetzen 

3. Schweregraddifferenzierung durch Arzneimittel:  
Einführung einer Sonderregelung für HIV/Aids und Hämophilie 

4. Schnellere Berücksichtigung von neuen Arzneimitteln:  
Arzneimittel werden über 5stelligen ATC-Code zugeordnet 

Zu 1. Ab 2010 werden Arzneimittelverordnungen nur zur Validierung 
von ambulanten Diagnosen im Morbi-RSA zugelassen, wenn sie im 
selben Quartal wie die Diagnosestellung dokumentiert wurden. Durch 
diese neue Regelung soll sichergestellt werden, dass ein enger zeitli-
cher Zusammenhang zwischen Diagnosestellung und Arzneimittelver-
ordnung besteht und dadurch ein eindeutiger Krankheitsnachweis vor-
liegt. Damit soll den Vorwürfen der Manipulationsanfälligkeit des bishe-
rigen Ausgleichsmodells wirksam begegnet werden.  

Zu 2. Um die Vorhersagekraft des Klassifikationsmodells zu erhöhen 
und dadurch eine bedarfsgerechtere Mittelzuweisung durch den 
Gesundheitsfonds zu gewährleisten, wird die M2Q-Prüfung (Ambulante 
Diagnose in Mindestens 2 Quartalen) bei ausgewählten Diagnosegrup-
pen durch die Arzneimittelvalidierung ersetzt. Dies bedeutet konkret, 
dass bei Diagnosegruppen, bei denen eine Arzneimitteltherapie zwin-
gend erforderlich ist, wie bspw. bei Diabetes mellitus, nicht mehr zwei, 
sondern nur noch eine ambulante Diagnose mit entsprechender Arz-
neimittelverordnung nachgewiesen werden muss. Die Verordnungsmin-
destmengen (183 DDD/10 DDD) bzw. Behandlungstage, wie sie ab 
2010 heißen, müssen weiter eingehalten werden. Damit wird der Krank-
heitsnachweis bei diesen ausgewählten Diagnosegruppen für die Kran-
kenkassen vereinfacht (siehe nachfolgende Abbildung). 
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Abbildung: Vier Wege zum Morbiditätszuschlag ab 2010 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Zu 3. Um die Zielgenauigkeit der Zuweisungen aus dem Gesundheits-
fonds weiter zu verbessern, wird im neuen Morbi-RSA-Modell eine Son-
derregelung für HIV/Aids und Hämophilie eingeführt. Dabei sollen die 
schwerwiegenden und damit für die Krankenkassen kostenintensiven 
Fälle über die entsprechende Arzneimittelverordnung identifiziert wer-
den und eine Differenzierung des Morbiditätszuschlags stattfinden. Im 
Modell 2010 gibt es also zwei unterschiedliche Morbiditätszuschläge für 
HIV/Aids- bzw. Hämophilie-Patienten mit und ohne Dauermedikation, 
die den entsprechenden Schweregrad der Krankheit und die damit ver-
bundene Kostenbelastung für die Krankenkassen widerspiegeln.  

Zu 4. Die Zuordnung von Arzneimitteln zu Diagnosegruppen erfolgt im 
Morbi-RSA auf Basis der zugehörigen ATC-Codierung. Während in 
2009 die 7stelligen ATC-Codes auf Ebene der einzelnen Arzneimittel-
wirkstoffe für die Zuordnung ausschlaggebend waren, basiert die Arz-
neimittelzuordnungsliste des BVA ab 2010 auf 5stelligen ATC-Codes,  
d. h. Wirkstoffklassen. Da neue Arzneimittel nur relativ selten zu einer 
völlig neuen Wirkstoffklasse gehören, für die ein neuer ATC-Fünfsteller 
gebildet werden muss, kann damit eine zeitnahe Berücksichtigung von 
innovativen Arzneimitteln im Morbi-RSA grundsätzlich besser gewähr-
leistet werden.

Fazit und Ausblick 
Die Festlegungen des BVA verdeutlichen die zunehmende Komplexität 
des Umverteilungsverfahrens. Dies ist sowohl einer Reduzierung der 
Manipulationsanfälligkeit des Morbi-RSA geschuldet als auch einer Er-
höhung der Zielgenauigkeit der Fondszuweisungen. 

Angesichts der anhaltenden Kritik werden diese beiden Kriterien wohl 
auch künftig im Mittelpunkt der Bemühungen des BVA stehen. Die im 
neuen Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP angedachte Vereinfa-
chung des Morbi-RSA steht dieser Entwicklung jedoch diametral entge-
gen. Es darf daher mit einiger Spannung erwartet werden, wie dieser 
Widerspruch politisch aufgelöst wird.  

Tatsache ist jedoch, dass die Arzneimittelverordnungen und damit die 
Einhaltung der Mindestverordnungsmengen (DDD) eine zunehmend 
wichtige Rolle im Morbi-RSA spielen. Aus Sicht der Krankenkassen wird 
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daher die Kontinuität der ambulant verordneten Arzneimitteltherapien zu 
einem wichtigen Einnahmenparameter. Der Begriff der rationalen 
Pharmakotherapie muss demzufolge um eine weitere, aber entschei-
dende Dimension erweitert werden, nämlich die der kontinuierlichen 
Arzneimitteltherapie.  

Disclaimer 
Dieser Bericht basiert auf öffentlichen Informationen, die wir als zuverlässig erachten, für die wir aber 
keine Gewähr übernehmen, genauso wie wir für die Vollständigkeit und Genauigkeit nicht garantieren 
können.  
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